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Als Arbeitgeber stellen wir aushang- und auslegungspflichtige Vorschriften sowie wichtige Hinweise zum
Arbeitsschutz und zur Unterweisung zentral und gut sichtbar bereit. Maßgeblich bleiben immer die
amtlichen Originalfassungen der verlinkten Stellen.

Arbeitsschutz & Unterweisung

• ArbSchG § 12 - Unterweisung der Beschäftigten
• DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention
• SGB VII § 15 - Hinweise für Versicherte

Weitere Hinweise

• Mutterschutzrecht - relevante Aushänge nach
Bedarf
• BEEG - Verweise auf aktuelle Fassungen
• Notruf- und Meldewege im Betrieb

Ansprechpartner im Betrieb
Geschäftsführung / Arbeitsschutzkoordination
E-Mail: info@hc-abbrucherdbau.de
Notruf im Ernstfall: 112

Wichtiger Hinweis
Diese Unterlage ist eine betriebliche Informationshilfe zum Aushang. Die endgültige Rechtsverbindlichkeit
ergibt sich aus den jeweils aktuellen amtlichen Fassungen und Veröffentlichungen der zuständigen Stellen.

Druckhinweis: Für den Aushang bitte in A4 ohne Skalierung drucken und am Schwarzen Brett bzw. im Eingangsbereich gut
sichtbar anbringen.



QUELLEN & VERWEISE

Amtliche Grundlagen
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Referenzen, auf die sich der betriebliche Aushang stützt.

Rechts- und Vorschriftenquellen

• DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention:
publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2909

• DGUV V1 § 12 - Zugang zu Vorschriften und Regeln: bghm.de/arbeitsschuetzer/schriften-und-regelwerk/
dguv-vorschriften/dguv-vorschrift-1/pflichten-des-unternehmers/12-zugang-zu-vorschriften-und-regeln

• SGB VII § 15: gesetze-im-internet.de/sgb_7/__15.html

• ArbSchG § 12: gesetze-im-internet.de/arbschg/__12.html

• Mutterschutzgesetz: gesetze-im-internet.de/muschg_2018/

• BEEG: gesetze-im-internet.de/beeg/

Ort des betrieblichen Aushangs
Hauptlager / Schwarzes Brett im Eingangsbereich - HC Abbruch & Erdbau

Pflege des Aushangs

• Stand und Version sichtbar halten

• Bei Änderungen betriebsintern austauschen

• Zusätzliche Unterweisungen projekt- oder tätigkeitsbezogen ergänzen
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